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und erlaubnispflichtige Veranstaltungen in der Sperrzone 
untersagt werden. Für nicht anmeldepflichtige Veranstaltun
gen werden nach Abschluß der Ringimpfung und Umge
bungsuntersuchung Sonderregelungen getroffen.

§9
(1) Die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung und 

Bekämpfung von Fischkrankheiten, die Freigabe von Satz
fischen (Nutzfische, Zierfische, Fischeier, Fischspermien) und 
die Überwachung des Handels mit lebenden Speisefischen ob
liegt der WB Binnenfischerei und den Oberfischmeistern.

(2) Zur Durchführung dieser Maßnahmen ist bei der WB 
Binnenfischerei ein Fischgesundheitsdienst für die Binnen- 
und Küstenfischerei zu bilden. Der Fischgesundheitsdienst 
nimmt Aufgaben im Aufträge des Generaldirektors der WB 
Binnenfischerei bzw. des Wirtschaftsrates des Bezirkes Ro
stock wahr.

(3) Die Rechtsstellung, Aufgaben und Arbeitsweise des 
Fischgesundheitsdienstes für die Binnen- und Küstenfischerei 
wird durch den Generaldirektor der WB Binnenfischerei in 
Abstimmung, mit dem Leiter des Veterinärwesens des Mini
steriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft fest
gelegt.

§10
(1) Der Verdacht auf das Vorliegen bzw. die Feststellung 

. einer Fischkrankheit ist direkt dem zuständigen Oberfisch
meister innerhalb von 12 Stunden zu melden. Der Oberfisch
meister informiert den Bezirkstierarzt über die in der An-

y/ läge 2 festgelegten Fischkrankheiten.
(2) Einzelheiten der Maßnahmen zur Verhütung und Be

kämpfung übertragbarer Fischkrankheiten oder solcher mit 
hohen Verlusten sowie Einzelheiten der Zusammenarbeit 
zwischen der WB Binnenfischerei und dem Leiter des Vete
rinärwesens des Ministeriums für Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft und zwischen den Oberfischmeistern 
und den Bezirkstierärzten sind durch den Leiter des Vete
rinärwesens des Ministeriums für Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft nach Abstimmung mit dem General
direktor der WB Binnenfischerei zu regeln.

§11
(1) Die Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung und 

Bekämpfung von übertragbaren Fischkrankheiten obliegt 
ausschließlich den Bezirkstierärzten, die für die Oberfisch
meisterbereiche zuständig sind, in Zusammenarbeit mit den 
Oberfischmeistem.

(2) Die Bezirkstierärzte haben die rezeptpflichtigen Arznei
mittel zur Verhütung und Bekämpfung von Fischkrankheiten 
freizugeben und deren Einsatz zu überwachen.

§12
Zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder des gesam

ten Staatsgebietes der DDR vor Tierseuchen werden durch 
das Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft ständig oder vorübergehend bestimmte diagnostische 
und immunprophylaktische Maßnahmen angewiesen. Die 
dadurch anfallenden Kosten tragen die Produktionsgenossen
schaften, Betriebe und Einrichtungen sowie die Bürger.

§13
(1) Seuchenschlachtungen im Sinne des § 9 der Ersten 

Durchführungsbestimmung zur Tierseuchenverordnung sind 
solche Schlachtungen, die nach staatlicher Feststellung be
stimmter Seuchen 'unbedingt die planmäßige und organisierte 
Ausschlachtung des im Seuchenobjekt vorhandenen Tierbe
standes erfordern.

(2) Krankschlachtungen und diagnostische Schlachtungen 
von Tieren zur Feststellung der Todesursache, der Erkran
kung oder zum Ausschluß einer besonderen Gefahr für die 
Tierbestände gelten nicht als Seuchenschlachtungen.

(3) Sofern in Seuchenobjekten Krankschlachtungen not
wendig werden, ist über den Leiter des Veterinärwesens die 
Zustimmung des Ministers für Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft einzuholen.

(4) Tierseuchen, Parasitosen und andere besondere Gefah
ren für die Tierbestände, bei denen Seuchen- oder Krank
schlachtungen sowie die Verwertung der Tiere untersagt sind, 
werden durch das Ministerium für Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft den veterinärmedizinischen Fachorga
nen bekanntgegeben.

§14
(1) Der Transport der Schlachttiere vom Seuchenobjekt 

zum Schlachthof sowie der Transport der Tierkadaver und 
der Schlachtabfälle zur Tierkörperbeseitigungsanstalt hat mit 
seuchendichten Fahrzeugen und auf dem kürzesten Wege zu 
erfolgen.

(2) Beim Verlassen des Seuchenobjektes und der Sperrzone 
sind die Transportfahrzeuge äußerlich zu desinfizieren. Nach 
Entladung auf dem Schlachthof oder in der Tierkörperbesei
tigungsanstalt sind die Transportfahrzeuge innen und außen 
gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

(3) Während des Transportes ist durch die am Transport 
beteiligten Personen jeder Kontakt mit anderen Tieren oder 
Personen zu vermeiden.

(4) Beim Umgang mit Schlachttieren und Tierkadavern in 
Seuchenobjekten und bei deren Transport zum Schlachthof 
bzw. zur Tierkörperbeseitigungsanstalt haben die beteiligten 
Personen Arbeitsschutzkleidung zu tragen. Beim Verlassen 
des Seuchenobjektes und der Sperrzone haben diese Personen 
sich und ihre Arbeitsschutzkleidung zu desinfizieren.

§15
(1) Der Transport der Schlachttiere mit der Eisenbahn ist 

für Sperrvieh nur zulässig, wenn der Bestimmungsbahnhof 
ohne Umladen und ohne Aufenthalt erreicht werden kann. 
Für den Transport vom Seuchenobjekt zur Verladestelle und 
von der Verladestelle zum Schlachthof gelten die Festlegun
gen des § 14. Verlade- und Entladestellen sind unmittelbar im 
Anschluß an die Benutzung gründlich zu reinigen und zu des
infizieren.

(2) Die für den Transport vorgesehenen Eisenbahnwagen 
sind mit der Aufschrift „Sperrvieh/Seuchengefahr“ zu kenn
zeichnen. Ein gleicher Vermerk ist auf dem Frachtbrief an
zubringen.

(3) Die für den Transport benutzten Eisenbahnwagen sind 
auf der Entladestelle vom Empfänger unverzüglich zu reini
gen und zu desinfizieren.

(4) Alle bei den Sperrviehtransporten sowie Sperrvieh- 
schlachtungen benutzten Transportmittel, Räume und Geräte 
sind im Anschluß unverzüglich einer gründlichen Reinigung 
und Desinfektion zu unterziehen.

*§16
(1) Das Töten von Tieren in Objekten der Tierproduktion 

ist nur dann gestattet, wenn diese Objekte zu Seuchenobjek
ten erklärt worden sind und der umgehende Transport zur 
Tierkörperbeseitigungsanstalt gewährleistet ist.

(2) Die Tötung hat nach der veterinärmedizinischen Wei
sung des Kreistierarztes und ohne Blutentzug zu erfolgen. 
Der dafür benutzte Platz und die verwendeten Geräte sind 
zu reinigen und zu desinfizieren.

§17
(1) Zur wirkungsvollen Verhütung und Bekämpfung von 

Tierseuchen, Parasitosen und anderen besonderen Gefahren 
für die. Tierbestände sind Tierseuchen, Parasitosen und über
tragbare Fischkrankheiten periodisch und operativ zu mel
den.


